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 Veröffentlicht am 18.09.1970

Norm

ZPO §146 II

Rechtssatz

Nicht rechtzeitige Unterrichtung über die Bewilligung einer beantragten Fristverlängerung und eine darauf beruhende

Fristversäumung können nicht auf einen vom Rechtsanwalt verschuldeten Organisationsmangel zurückgeführt

werden, wenn die verantwortliche Büroangestellte es trotz gegenteiliger Belehrungen und Anweisungen in

unvorhersehbarer Weise unterlassen hat, den Anwalt oder seinen Vertreter unverzüglich davon zu informieren, daß

am Nachmittag des Fristablauftages noch keine Nachricht über eine bewilligte Fristverlängerung vorlag.
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